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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 823/J betreffend die Produktion von Urananreicherungsanlagen 

im ehemaligen "Hebag"-Werk in Wien, welche die Abgeordneten Dkfm. 

Bauer und Dr. Helene Partik-Pable am 10. Juli 1987 an mich richte­

ten, ist grundsätzlich festzuhalten, daß dem zuständigen Magistra­

tischen Bezirksamt offiziell die Ubernahme der Betriebsanlage "Hebag" 

durch die "Metallwerke Buchs" nicht bekannt ist, und von den "Metall­

we~ken Buchs" auch keine Anträge auf Genehmigung der Änderung der Be­

triebsanlage (§ 81 GewO 1973) gestellt wurden. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage beehre ich mich wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Für das ehemalige "Hebag"-Werk liegt eine rechtskräftige Betriebsan­

lagengenehmigung vor, jedoch wurden zwischenzeitig mehrfach Änderun­

gen an der genehmigten Betriebsanlage vorgenommen. Die diesbezügli­

chen Verfahren nach § 81 leg.cit. sind infolge von Einwendungen von 

Nachbarn zum Teil noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. 

Gegenstand des Betriebes ist nach der Genehmigung die Weiterverarbei­

tung von Stahl, insbesondere die Herstellung von Teilen von Brücken 

und andere Stahlkonstruktionen (z.B. zuletzt für die Uberdachung des 

Wiener Praterstadions). 
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Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Die Produktion von Anlagen im Zusammenhang mit der Kernenergie war 

bisher nicht Gegenstand des Betriebes und es liegt kein diesbezüg­

liches Ansuchen vor. In einem Telefongespräch hat der Generaldirek­

tor der "Metallwerke Buchs" dem Bundesministerium für wirtschaftli­

che Angelegenheiten gegenüber erklärt, daß nicht beabsichtigt sei, 

in Wien-Liesing die Produktion von Komponenten für Uran-Aufbereitungs­

anlagen aufzunehmen; es handle sich um eine Zeitungsnachricht, die 

nicht den Tatsachen entspreche. Das Unternehmen wurde darauf aufmerk­

sam gemacht, daß eine (genehmigungspflichtige) .Änderung der Betriebs­

anlage erst nach Vorliegen der bezüglichen gewerbebehördlichen Ge­

nehmigung zulässig ist. 

Dessen ungeachtet wurde der Landeshauptmann von Wien angewiesen, die 

Überprüfung der Betriebsanlage dahingehend vorzunehmen, ob und ge­

gebenenfalls welche bewilligungspflichtige Änderungen der Betriebs­

anlage zwischenzeitig vorgenommen wurden. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Ich darf auf die Ausführungen zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage 

hinweisen. 
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